
AG Die Aktiengesellschaft
Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Aktien-, Unternehmens-
und Kapitalmarktrecht

Herausgeber:
Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, LL.M., Universität Tübingen, E-Mail: assmann@jura.uni-tuebingen.de ·
Prof. Dr. Mathias Habersack, Universität München, E-Mail: mathias.habersack@jura.uni-muenchen.de

in Verbindung mit VorsRiBGH Prof. Dr. Ingo Drescher, Karlsruhe · Prof. Dr. Volker Emmerich, Bayreuth ·
RA Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M., Mannheim · Prof. Dr. Jens Koch, Bonn · Prof. Dr. Hans-Joachim Mertens,
Königstein · Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider, Mainz/Frankfurt a.M. · RA Prof. Dr. Jochen Vetter, München ·
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Zöllner, Tübingen

Ständige Mitarbeiter AG-Report:
RA Prof. Dr. Michael Arnold, Stuttgart · Prof. Dr. Walter Bayer, Jena · Dipl.-Verw. Wiss. Marianne Gajo,
Spaichingen · Dr. Thomas Ledermann, Hamburg · Dr. Franz-Josef Leven, Frankfurt a.M. · Dr. Stefan Mai,
Frankfurt a.M. · RA Dr. Stefan Mutter, Düsseldorf · Markus Rieger, Wolfratshausen · WP Prof. Dr. Eberhard
Scheffler, Hamburg · Dipl.-Vw. Christoph Schlienkamp, Düsseldorf · Andreas Schmidt, München ·
Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider, Mainz/Frankfurt a.M. · RAin Daniela Weber-Rey, LL.M., Frankfurt a.M. ·
RA Dr. Jochen Weck, München

Steuer-Journal:
Streck Mack Schwedhelm, Rechtsanwälte/Fachanwälte für Steuerrecht, Köln/Berlin/München

Inhalt die-aktiengesellschaft.de

Aufsätze

Prof. Dr. Dirk Zetzsche, LL.M. (Toronto) — Corporate Technologies – Zur Digitalisierung im Aktienrecht

Innovative Technologien beeinflussen die Ausübung der Pflichten und Rechte von Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung und rufen
Rechtsfragen zur Anwendung des Aktiengesetzes hervor. Der Beitrag stellt diese Technologien vor, bezeichnet diese Technologien bei der unter-
nehmensinternen Verwendung kollektiv als Corporate Technologies (CorpTech) und untersucht deren Auswirkungen auf die Organfunktionen, mit
dem Fokus auf der Frage, in welchem Umfang Organe Aufgaben an CorpTech delegieren können oder CorpTech Aufgaben der Organe ganz oder
teilweise übernehmen kann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PD Dr. Max Foerster, LL.M.eur. — Identifizierung der Aktionäre nach der Änderungsrichtlinie zur Aktionärsrechterichtlinie (2. ARRL) und
dem Referentenentwurf ARUG II

In Art. 3a der Änderungsrichtlinie zur Aktionärsrechterichtlinie (2. ARRL) ist ein Recht der Gesellschaft vorgesehen, ihre Aktionäre zu identifizieren,
um die Mitwirkung der Aktionäre in der Gesellschaft zu erleichtern. § 67d Abs. 1 AktG-E führt zur Umsetzung allein einen Informationsanspruch
der Gesellschaft gegenüber Intermediären ein. Der Beitrag untersucht anhand der Vorgaben der 2. ARRL, ob dieser Anspruch gegen die Interme-
diäre zur Umsetzung der Richtlinie ausreicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Steuer-Journal

RA FAStR Prof. Dr. Burkhard Binnewies / RA FAStR FAHGR Dr. Alexander Ruske — Die Vereinnahmung einer „Break Fee“ durch Aktionäre
unterliegt nicht der Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

nn! Jeder Blick lohnt sich! Otto Schmidt online jetzt NEU! Alle Beratermodule gratis nutzen unter
www.otto-schmidt.de/online

AG 1–2/2019 R1



Kommentar

RA Dr. Ralph Schilha / RA Dr. Ingo Theusinger — Neues vom BGH zu Kompetenzüberschreitungen durch den Vorstand und daraus resultie-
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